
 

1. Änderung der Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat Wedringen  

Der Ortschaftsrat Wedringen hat gemäß § 81 Abs. 4 i. V. m. § 45 Abs. 2 Satz 2 und § 59 

Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014, GVBl. LSA 2014, S. 288 ff 

in der jeweils geltenden Fassung in seiner Sitzung am 15.10.2018 folgende 1. Änderung der 

Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat Wedringen beschlossen: 

Artikel I: 

1. § 14 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen. 

2. § 14 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: Der Protokollführer ist ein Stadtbediensteter 

und wird vom Bürgermeister benannt. 

 

Artikel II: 

 

Diese 1. Änderung der Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Ortschaftsrates am 
15.10.2018 in Kraft. 

 

 

Wedringen, den 15.10.2018 

 

 

 

Feuckert 
Ortsbürgermeister 


